10.1 Abspaltung zur Aufnahme (verhältniswahrend) – 
übertragende Gesellschaft
	FN [Firmenbuchnummer mit Prüfbuchstaben]
An das
[angerufene Gericht]
F I R M E N B U C H S A C H E
Spaltung zur Aufnahme (verhältniswahrend)
Einschreiter:	[Vorname Zuname, Geburtsdatum, PLZ, Ort, Straße Nummer]
	[Vorname Zuname, Geburtsdatum, PLZ, Ort, Straße Nummer]
	als je selbständig vertretungsbefugte Geschäftsführer der
	[Firma … GmbH] mit dem Sitz in [Ort] und der für Zustellungen maßgeblichen Geschäftsanschrift [PLZ, Ort, Straße Nummer]
vertreten durch: 
Eintragung einer Abspaltung zur Aufnahme
1. Sachverhalt
In dem vom [angerufenen Gericht] geführten Firmenbuch sind eingetragen:
a)	unter FN [Firmenbuchnummer mit Prüfbuchstaben] die [Firma … GmbH] mit dem Sitz in [Ort] (künftig: übertragende Gesellschaft)
b)	unter FN [Firmenbuchnummer mit Prüfbuchstaben] die [Firma … GmbH] mit dem Sitz in [Ort] (künftig: übernehmende Gesellschaft)
Die Beteiligungsverhältnisse der übertragenden und übernehmenden Gesellschaft sind ident, sodass es sich um eine verhältniswahrende Spaltung handelt. Von der Gewährung von Anteilen durfte daher abgesehen werden (§§ 17 Z 5 SpaltG iVm § 224 Abs 2 Z 1 AktG).
Mit dem am [Datum] abgeschlossenen Spaltungs- und Übernahmsvertrag wurde die Abspaltung des Teilbetriebes (Betriebes) [Teilbetrieb oder Betrieb anführen, zB „Gastronomie“] auf die übernehmende Gesellschaft vereinbart.
Am [Datum] haben die Geschäftsführer der übertragenden Gesellschaft den Spaltungs- und Übernahmsvertrag vom [Datum] in der Ediktsdatei veröffentlicht; die Einreichung bei Gericht war daher gem § 7 Abs 1a SpaltG nicht erforderlich.
In der Generalversammlung der übertragenden Gesellschaft haben sämtliche Gesellschafter die Spaltung einstimmig beschlossen und den Spaltungs- und Übernahmsvertrag genehmigt. Die Generalversammlung der übernehmenden Gesellschaft war nicht erforderlich (§ 17 Z 5 SpaltG iVm §§ 224 Abs 2 Z 1, 231 Abs 1 Z 2 AktG).
Die Gesellschafter der beteiligten Gesellschaften haben in den Generalversammlungen auf die Erstattung eines Spaltungsberichtes verzichtet (§ 4 Abs 2 SpaltG); ebenso wurde auf die Spaltungsprüfung verzichtet (§ 5 Abs 6 SpaltG).
Als Geschäftsführer erkläre ich, dass die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft auf die Einbringung einer Klage auf Anfechtung oder Feststellung der Nichtigkeit der Spaltungsbeschlüsse verzichtet haben.
2. Beilagen
./1	notariell beurkundetes Generalversammlungsprotokoll der übertragenden Gesellschaft vom [Datum] samt Spaltungs- und Übernahmsvertrag vom [Datum]
./2	Prüfbericht des Restvermögensprüfers
./3	Nachweis der Veröffentlichung des Spaltungs- und Übernahmsvertrags in der Ediktsdatei
3. Eintragungsantrag
Unter Verweis auf das obige Vorbringen und die vorgelegten Urkunden stelle ich namens der Gesellschaft den Antrag, das [angerufene Gericht] möge im Firmenbuch die folgenden Eintragungen bewilligen:
Generalversammlungsbeschluss vom [Datum]
Spaltung zur Aufnahme in die [übernehmende Gesellschaft] durch Übertragung des Teilbetriebes (Betriebes) [Teilbetrieb / ​Betrieb anführen, zB: „Gastronomie“] gemäß Spaltungs- und Übernahmsvertrag vom [Datum]
Sitz der übernehmenden Gesellschaft in [Ort]
Ort, Datum
Beglaubigte Unterschriften sämtlicher Geschäftsführer
